
Geänderter Beschlussvorschlag: 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Gemeinderat beschließt, auf freiwilliger Basis 50% der Schülerbeförderungskosten der 

Grundschulkinder, die südlich der L 94 wohnen und keinen Anspruch auf die Übernahme der 

Fahrtkosten haben, auf Antrag ab dem Schuljahr 2025/ 2026 zunächst für drei Jahre zu übernehmen. 

 

Die zusätzlich benötigten Haushaltsmittel  sind im Haushalt 2025 außerplanmäßig bereitzustellen und 

ab dem Haushaltsjahr 2026 im Haushalt zu veranschlagen. 


